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LFR

LandesFrauenRat

Hessen

Hessischer Landtag
Fraktion der Freien Demokraten
-per E-Mail-

Wiesbaden, 17.10.2025

Betreff: Stellungnahme des Landesfrauenrats Hessen zum Gesetzentwurf ,,zur
Forderung der frihkindlichen Bildung und Sprachforderung in
Kindertageseinrichtungen* (Drucksache 21/2391)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns fur die Moglichkeit der Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur
,Forderung der frihkindlichen Bildung und Sprachférderung in
Kindertageseinrichtungen® (Drucksache 21/2391).

Der LandesFrauenRat Hessen (LFR Hessen) vertritt 48 Frauenverbande und
Frauengruppen gemischter Verbande in Hessen. Der LFR Hessen nimmt die
Sprachrohrfunktion der hessischen Frauengruppen und Verbande nach auf3en wahr.
Er transportiert die frauenpolitische Meinungsbildung in einer Vielzahl von
landesweiten Gremien wie z.B. den Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks, die
Medienanstalt Hessen, die Sachverstandigenkommission fur Kriminalpravention im
Landespraventionsrat und das Europakomitee und nimmt Stellung zu
frauenrelevanten Gesetzesvorhaben der Hessischen Landesregierung.

Unsere Mitgliedsverbande kommen aus den unterschiedlichsten Kontexten. An
erster Stelle steht fir alle Verbande das Wohl der Frauen in Hessen.

Der LandesFrauenRat Hessen begriifdt ausdriicklich die Zielsetzung des
vorliegenden Gesetzentwurfs, allen Kindern in Hessen durch eine systematische und
verpflichtende Sprachférderung gleiche Bildungschancen zu ermdéglichen. Sprache
ist der Schlussel zur gesellschaftlichen Teilhabe — und damit auch zur Gleichstellung
von Frauen und Mannern.

1. Feministische Perspektive auf Sprachforderung

Sprachdefizite in der frihen Kindheit wirken sich nicht geschlechtsneutral aus.
Studien zeigen, dass Madchen Sprachentwicklungsstérungen haufiger
kompensieren, aber ihre Potenziale im Bildungssystem dennoch oft unterschatzt
werden. Jungen dagegen erfahren Sprachdefizite starker in Form von auffalligem
Verhalten, was die Aufmerksamkeit auf sie lenkt. Der Entwurf muss sicherstellen,
dass geschlechtsspezifische Unterschiede in der Sprachférderung bertcksichtigt
werden, um Madchen wie Jungen gleichermalien gerecht zu werden.
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2. Belastungen fir Mutter und Familien

In Hessen ubernehmen nach wie vor Uberwiegend Frauen die Verantwortung fur die
Organisation von Kinderbetreuung und frihkindlicher Férderung. Eine verpflichtende
Sprachforderung kann nur dann chancengerecht umgesetzt werden, wenn sie mit
den Lebensrealitaten von Familien vereinbar ist. Notwendig sind:

« verlassliche und wohnortnahe Kita-Platze mit Sprachférderangebot,

« flexible Offnungszeiten, die insbesondere berufstatigen Miittern eine Vereinbarkeit
mit Erwerbsarbeit ermoglichen,

* eine klare Entlastung von Familien, indem zusatzliche FérdermaRnahmen nicht zu
weiterem Zeit- und Organisationsdruck fuhren.

3. Fachkraftemangel ist ein Gleichstellungsthema

Die Sprachférderung in Kitas hangt unmittelbar von qualifiziertem Personal ab. Der
anhaltende Fachkraftemangel im Erziehungsbereich trifft vor allem Frauen, da sie
den groten Teil des Personals stellen. Der Entwurf bleibt bislang eine Antwort
schuldig, wie die notwendige Fachkrafteoffensive gelingen kann. Aus feministischer
Sicht ist zwingend:

* bessere Arbeitsbedingungen und hdéhere Bezahlung fur padagogisches Personal,
« verbindliche Weiterbildungsangebote zur Sprachférderung, die als Arbeitszeit
anerkannt und vergutet werden,

» Aufwertung der Care- und Bildungsarbeit, die Uberwiegend von Frauen geleistet
wird.

4. Sprachforderung als Teilhabe- und Gleichstellungspolitik

Eine systematische Sprachforderung leistet nicht nur einen Beitrag zur
Bildungsgerechtigkeit, sondern starkt auch die gesellschaftliche Teilhabe von Frauen
mit Migrationshintergrund und ihren Kindern. Wenn Kinder friihzeitig
Deutschkompetenzen erwerben, erleichtert dies auch den Muttern den Zugang zu
Erwerbstatigkeit, gesellschaftlichem Engagement und Integration. Der Gesetzentwurf
sollte deshalb flankierend Sprachbildungsangebote fur Eltern, insbesondere fur
Mutter, vorsehen.

5. Empfehlungen des Landesfrauenrats Hessen

* Verbindliche Integration einer geschlechtergerechten Perspektive in die
Sprachforderkonzepte, Evaluation und Qualitatsstandards.

* Verknlpfung der Sprachforderung mit MalRnahmen zur Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, um insbesondere Mutter zu entlasten.

* Ausbau einer Fachkrafteoffensive im Bildungs- und Erziehungsbereich, die auf
bessere Bezahlung, Qualifizierung und gesellschaftliche Anerkennung zielt.

» Ergénzende Sprachforderprogramme fiir Eltern, insbesondere fiir Matter mit
Migrationsgeschichte, um familidre Sprachkompetenzen insgesamt zu starken.

Fazit

Sprache ist eine zentrale Ressource flr Bildung, Teilhabe und Gleichstellung. Der
vorliegende Gesetzentwurf ist ein wichtiger Schritt, um Bildungsungerechtigkeiten
abzubauen. Damit er auch im Sinne einer feministischen Politik wirksam wird,
mussen die besonderen Lebenslagen von Frauen, Mattern und weiblichen
Fachkraften konsequent bericksichtigt und gestarkt werden.

Mit freundlichen Griufen
Der Vorstand des LandesFrauenRats Hessen
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LFR

LandesFrauenRat

Hessen

Hessische Landesregierung
-per E-Mail-

Wiesbaden, 17.10.2025

Betreff: Stellungnahme des LandesFrauenRat Hessen zum Gesetzentwurf zum
“Zehnten Gesetz zur Anderung des Hessischen Kinder und
Jugendhilfegesetzbuches” (Drucksache 21/2612)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns fur die Moglichkeit der Stellungnahme zum Gesetzentwurf zum
“Zehnten Gesetz zur Anderung des Hessischen Kinder und
Jugendhilfegesetzbuches” (Drucksache 21/2612).

Der LandesFrauenRat Hessen (LFR Hessen) vertritt 48 Frauenverbande und
Frauengruppen gemischter Verbande in Hessen. Der LFR Hessen nimmt die
Sprachrohrfunktion der hessischen Frauengruppen und Verbande nach auf3en wahr.
Er transportiert die frauenpolitische Meinungsbildung in einer Vielzahl von
landesweiten Gremien wie z.B. den Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks, die
Medienanstalt Hessen, die Sachverstandigenkommission fur Kriminalpravention im
Landespraventionsrat und das Europakomitee und nimmt Stellung zu
frauenrelevanten Gesetzesvorhaben der Hessischen Landesregierung.

Unsere Mitgliedsverbande kommen aus den unterschiedlichsten Kontexten. An
erster Stelle steht fur alle Verbande das Wohl der Frauen in Hessen.

Der Landesfrauenrat Hessen begrufdt die Zielsetzung des vorliegenden
Gesetzentwurfs, durch den dem Fachkraftemangel in der Kinderbetreuung
entgegengewirkt werden soll.

1. Feministische Perspektive auf Kinderbetreuung

Durch eine zuverlassige Kinderbetreuung werden insbesondere Frauen entlastet, die
noch immer den grof3ten Teil der Sorgearbeit Ubernehmen und im Regelfall
einspringen, wenn die Kita geschlossen bleibt oder kein freier Platz gefunden wurde.
Somit ist verlassliche, qualitativ hochwertige Betreuung ein zentraler Hebel fur die
Erwerbs- und Einkommenschancen von Muttern.

Gleichzeitig arbeiten in Kitas Uberwiegend Frauen. Auch sie wirden durch mehr
verfugbares Personal entlastet werden. Dies gilt allerdings nur, wenn Professionalitat
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und Standards nicht relativiert werden, sondern flr alle Beteiligten abgesichert
bleiben.

2. Qualitat vor Quantitat: Multiprofessionalitat mit klaren Grenzen

Wir unterstitzen multiprofessionelle Teams, sofern sie padagogisch gefihrt,
qualitatsgesichert und zusatzlich sind — nicht als Ersatz fur padagogische Fachkrafte.
Die derzeit diskutierte Ausweitung des Personenkreises
(Quereinstieg/Assistenzrollen) ist nur verantwortbar, wenn:

» Fachkraftquote und Fachkraftschlissel unverandert Mindeststandard bleiben

* EinfGhrungscurricula (mind. Umfang, Inhalte, Supervision) landesweit verbindlich
geregelt sind

* Anleitungskapazitaten und Leitungsfreistellung bedarfsgerecht aufgestockt werden
* Evaluation der Wirkungen (Kinderschutz, Sprachbildung, Inklusion) verpflichtend
erfolgt.

Aktuelle Befunde weisen auf eine sinkende Fachkraftquote und stark regionale
Unterschiede hin — genau dort droht Qualitatsverlust. Jede Erweiterung des
Personenkreises muss deshalb an verbindliche Outcomes gebunden werden:
Fachkraftanteil, Gruppengrofen, Sprachbildung, Inklusionsziele,
Kinderschutzindikatoren. Ohne diese Leitplanken produziert ,mehr Képfe“ nicht
automatisch bessere Bildung und Betreuungsqualitat. Mehr Personal ohne
angemessene Qualifikation senkt Qualitatsniveaus und verstetigt eine De-
Professionalisierung. Der Grundsatz muss auch bei Engpassen ,Qualitat vor
Quantitat bleiben.

3. Vermeidung von Verdrangungseffekten: Keine ,,Personalnebelkerze*
zulasten anderer Care-Bereiche

Die Anwerbung multiprofessioneller Partner (Ergo-/Logo-/Physiotherapie,
Sozialarbeit etc.) darf keine Engpasse in anderen, ebenfalls Uberwiegend von Frauen
getragenen Sorgebereichen verscharfen (Gesundheit, Jugendhilfe, Schulen). Jede
Erweiterung des Personenkreises braucht daher:

* eine Sektorfolgenabschatzung (Arbeitsmarkt, Versorgung)

» Koordinierungsvereinbarungen mit Berufs- und Tragerverbanden der Nachbarfelder
* Finanzierung fur zusatzliche Stellen statt Abwerbung aus Mangelberufen.

4. Fachkraftemangel ist ein Gleichstellungsthema

Zusatzlich zu dem vorgeschlagenen Gesetzesentwurf missen Arbeitsbedingungen
aufgewertet werden und nicht nur Standards flexibilisiert werden.
Fachkraftesicherung entsteht durch bessere Bezahlung, verlassliche Arbeitszeit,
Fortbildungszeiten in der Arbeitszeit, ausreichende Leitungsfreistellung und
gesicherte mittelbare padagogische Arbeit (Konzepttage, Teamzeiten). Hierfur
mussen klare rechtliche und finanzielle Grundlagen geschaffen werden.

5. Finanzielle und rechtstechnische Voraussetzungen

Nur mit einer Dynamisierung der Landespauschalen und Entburokratisierung werden
Trager von der geplanten Gesetzesanderung profitieren kdnnen. Ohne Anpassung
an Tarif- und Inflationsentwicklung erodieren Standards faktisch.

Darlber hinaus braucht es Planungssicherheit. Verlangerungen durfen kein
,Dauerausnahmezustand“ werden. Sie sind mit klaren Pfaden zur Vollumsetzung der
Mindeststandards zu koppeln. Die 2024 kommunizierte Verlangerung der Ubergange
zeigte den Druck — nun braucht es einen verbindlichen Fahrplan statt weiterer
Verschiebungen.
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Jahrliche Bericht zu Personalschlisseln, Fachkraftquoten, Leitungskapazitaten,
Quereinstiegsverlaufen und Elternzufriedenheit — differenziert nach
Geschlecht/Haushaltstyp sollen Aufschluss Uber das Kosten-Wirkungs-Verhaltnis der
beschlossenen Mallnahmen geben und sicherstellen, dass durch die
Gesetzesanderung keine Nachteile fur einzelne Zielgruppen entstehen.

6. Elternentlastung und Gleichstellung als harte Ziele

Eine Reform, die Vereinbarkeit verbessert, muss messbar Elternzeitverluste und
Teilzeitfallen von Mittern reduzieren. Das gelingt durch verlassliche Offnungszeiten,
planbare Vertretungsregelungen, ausreichende Betreuungsumfange und
niedrigschwellige Kommunikation. Elternvertretungen haben wiederholt strukturelle
Starkung ihrer Arbeit und weniger Verwaltungsaufwand gefordert — das ist
Gleichstellungspolitik im Alltag.

7. Fazit

Der vorgelegte Gesetzesentwurf kann ein Schlissel gegen den Fachkraftemangel in
der Kinderbetreuung sein, wenn das Land die Qualitat nicht relativiert, sondern
verbindlicher macht:

» Keine Absenkung der Fachkraftstandards durch Quereinstieg, sondern klare
Qualifikations-, Anleitung- und Evaluationspflichten

* Dynamisierte Finanzierung und Leitungs-/Teamzeiten als harte Voraussetzungen
fur gelingende Multiprofessionalitat

* Sektorfolgen mitdenken, um keine neuen Engpasse in Pflege, Therapie und Schule
Zu erzeugen

* Gleichstellung als ZielgréRe verankern — messbar an der Erwerbsbeteiligung von
Muttern, der Fachkraftebindung (mehrheitlich Frauen) und der Belastungsreduktion
in Familien

Dann kann die vorgeschlagene Anderung des HKJGB dem Anspruch gerecht
werden, frihkindliche Bildung und Betreuung qualitativ abzusichern, Care-Arbeit
fairer zu verteilen und Frauen in Beruf und Einkommen nachhaltig zu starken.

Mit freundlichen GriufRen
Der Vorstand des LandesFrauenRats Hessen
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HESSISCHER &

Hessischer Stadtetag - Frankfurter Strale 2 - 65189 Wiesbaden

Hessischer Landtag

Die Vorsitzende des Arbeits- und
Sozialpolitischen Ausschusses
Schlossplatz 1-3

65183 Wiesbaden

Anhorung des Arbeits- und Sozialpolitischen Ausschusses
zum Gesetzentwurf der Landesregierung LT-Drucks. 21/2612

Sehr geehrte Damen und Herren Landtagsabgeordnete,

sehr geehrte Frau Vorsitzende,

wir bedanken uns flr die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Wir bedauern, dass das Gesetz nicht umfassend die Erhdhung
und Dynamisierung samtlicher Pauschalen in den §§ 32 ff. HKJGB
vorsieht. Die finanzielle Lage der Kommunen und die immensen
und Landesrecht

Herausforderungen, die durch Bundes-

geschaffen wurden, sind dem Land seit Jahren bekannt.

Zum Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Anderung des
Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) nehmen

wir im Einzelnen wie folgt Stellung:

Zu Nr. 1

Den Anderungen wird zugestimmt.

STADTETAG

Ihre Nachricht vom:
23. September 2025

Ihr Zeichen:
P22

Unser Zeichen:
TA 460.0 Hm/Ht

Durchwahl:
0611/1702-22

E-Mail:
helt@hess-staedtetag.de

Datum:
17.10.2025

Stellungnahme Nr.:
082-2025

Verband der kreisfreien und
kreisangehdriger Stadte im
Lande Hessen

Frankfurter StralRe 2
65189 Wiesbaden

Telefon: 0611/1702-0
Telefax: 0611/1702-17

posteingang@hess-staedtetag.de
www.hess-staedtetag.de



Zu Nr. 2

Den Anderungen wird zugestimmt.

ZuNr. 3
Da das Land die Einrichtung der Ombudsstelle und ihre finanziellen Aufwande tragt,

kann der Einflgung zugestimmt werden.

ZuNr. 4
Den Anderungen kann zugestimmt werden. Es sollte jedoch aufgepasst werden, dass
das Gremium jeweils arbeitsfahig bleibt. Die Entscheidung ist im Rahmen der Satzung

zu treffen.

ZuNr.5
Der Einflgung wird zugestimmt, auch wenn dies im Einzelfall zu Mehraufwanden bei den
Jugendamtern fuhren wird. Beispielfalle haben jedoch gezeigt, dass des Kindesschutzes

wegen entsprechende Angebote einer Betriebserlaubnis bedurfen.

Zu Nr. 6
Der Einfugung wird zugestimmt. Die Bitte der Kommunalen Spitzenverbande bleibt
jedoch bestehen, dass das Land diese rechtzeitig vorher in entsprechende Planungen

fur ein Modellvorhaben einbezieht.

ZuNr.7
Zu Buchst. a) dd) und b) Die aufwandige Prifung von Creditpoints (teils mit Obergrenzen
pro Kompetenzbereich) wird in der Praxis schwierig umsetzbar sein, insbesondere bei

auslandischen Abschlussen ohne ECTS-Umrechnung.

Zudem ist ein Verfahren umzusetzen, welches sehr komplex gestaltet ist, von manchen
Tragern aber lediglich selten zur Anwendung kommt.
Daher ware hier Folgendes wunschenswert:

1. Zusammenfassung der Anerkennungstatbestande fir im In- und Ausland
erworbene Qualifikationen mit klarer Abgrenzung
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2. Eine praxisgerechtere, vereinfachte Nachweisflihrung, bei Creditpoints sollten
gleichwertige Stundenumrechnungen, Berufserfahrung und modulare
Fortbildungskombinationen zugelassen werden

3. Eine klarere Definition ,geeigneter Fortbildung®, ggf. die EinfGhrung einer
landesweit einheitlichen Liste anerkannter Weiterbildungstrager und -inhalte zur
Vereinheitlichung der Praxis.

Zu Buchst. c) aa) ddd) weisen wir darauf hin, dass sich flr die Ubliche Entlohnung von
TV6OD S 4 in diesem Bereich kein Logopade bereit erklaren wird, eine solche Tatigkeit
zu Ubernehmen. Es stellt sich dartuber hinaus die Frage, ob die 160 Stunden gerade bei
kleineren Einrichtungen wirklich erforderlich sind, und wer die Ausfallzeiten Gbernimmt.
Spezifische therapeutische Gesundheitsberufe bendtigen dartber hinaus keine
Einzelfallprifung mehr, sondern kénnen direkt als Fachkraft zur Mitarbeit angestellt
werden. Diese Anderung reduziert nicht nur den Verwaltungsaufwand, sondern 6ffnet
auch den Weg in Richtung multiprofessionelle Teams. Fur die vielfaltigen

Herausforderungen ist dies genau der richtige Weg.

Zu Buchst. c) aa) eee) aaaa) wird diese Offnung begriRt. Wir empfehlen ergénzend,
dass das Land Hessen den Zugang zur Ausbildung zur Sozialassistenz auch Personen
mit Hauptschulabschluss ermdoglicht. Der gleichzeitige Erwerb des mittleren
Bildungsabschlusses sollte wahrend der Ausbildung unterstitzt werden, um langfristig

berufliche Perspektiven zu erdffnen.

Zu Buchst. c) bb): Die vorgesehene Erhdhung auf 30 % halten wir fir vertretbar.
Gleichzeitig pladieren wir dafur, diesen Anteil kiinftig bei 30% zu deckeln, um die

padagogische Qualitat in den Einrichtungen nicht zu gefahrden.

Den Anderungen wird im Ubrigen zugestimmt.

ZuNr. 8

Den Anderungen wird zugestimmt.

ZuNr.9
Der neue § 25e HKJGB Anspruch auf Férderung in Tageseinrichtungen fur Kinder im

Grundschulalter umfasst gemaf} der bundesrechtlichen Regelung eine jahrlichen
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Schlief3zeit von bis zu vier Wochen wahrend der Schulferien. Diese Anforderung stellt in
Anbetracht des vorherrschenden Fachkraftmangels eine grole Herausforderung fur
Kommunen dar. Vor diesem Hintergrund wurde eine Ausweitung einer jahrlichen
Schliel3zeit auf bis zu 30 Schliel3tage eine groRe Entlastung darstellen. Hier schlagen
wir daher folgende Fassung vor:

§ 25e
HKJGB-E

Anspruch auf Férderung in Tageseinrichtungen fur

Kinder im Grundschulalter

Wahrend der Ferienzeiten nach § 69 Abs. 2 Satz 3 des Hessischen Schulgesetzes in der
Fassung vom 17. Dezember 2022 in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Marz
2023 (GVBI. S. 234), geandert durch Gesetz vom 3. Marz 2025 (GVBI. 2025 Nr. 16),
kénnen Einrichtungen nach § 24 Abs. 4 Satz 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch

im Umfang von bis zu 30 Tagen im Jahr (ohne Notbetreuung) geschlossen werden.

Sollte aus Sicht des Landes das Bundesrecht entsprechend anzupassen sein, ist im
Bundesrat darauf hinzuwirken. Die Regelung ,bis zu 30 Tage® ermdglicht Flexibilitat und
die Moglichkeit weitere Ferienzeiten zu berucksichtigen. Die Notbetreuung hat damit

nichts zu tun und ist hier auszunehmen.

Zu Nr. 10
Alle Kommunalen Spitzenverbande haben sich in einem Schreiben vom 18. Juli 2025
fur eine deutlichere Erhéhung der Pauschalen in § 32c Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 HKJGB-E

ausgesprochen. Wir bitten dies zu berucksichtigen.

Zu den Nrn. 11 und 12
Auch wenn diese Streichung die Bezeichnungen in Vertragen etc. nun erschwert,

mag dieser Anderung zugestimmt werden.

Zu Nr. 13

Der Anderung wird zugestimmt.

Zu den Nrn. 14 bis 17

Den Anderungen wird zugestimmt.
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AbschlieRend erlauben Sie uns den Hinweis, dass bislang noch immer keine
Ausfuhrungsbestimmungen zur Umsetzung des Rechtsanspruchs uUber ganztagige
Angebote fur Kinder im Grundschulalter seitens des Landes Hessen vorliegen. Dies
schrankt die Handlungsfahigkeit der Schultrager - ein Jahr vor Beginn des
Rechtsanspruchs - sehr ein. Die Unterstitzung des Landes Hessen ist hier Uberfallig. Der
Hessische Stadtetag fordert daher, dass die kommunalen Bildungs- und
Betreuungsangebote nach § 15 Absatz 1 Nr. 1 Hess. Schulgesetz als

rechtanspruchserfillendes Angebot gesetzlich anerkannt werden.

Wir fugen daher unsere Beschlisse aus Prasidium und Hauptausschuss des Hessischen
Stadtetages vom 5. Juni 2025 und 18. September 2025 an:

Beschluss:

Das Prasidium des Hessischen Stadtetages bestatigt die Heusenstammer Positionen vom
22.04.2025 wie folgt und beschliel3t die folgenden Positionen:

Die im Hessischen Stadtetag versammelten Stadte und Gemeinden in Hessen mahnen
eine Reform der Kinderbetreuung in Hessen an. Bevor Bund und Lander neue Aufgaben
und Anspriche im Bereich dieser pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe tGbernehmen,
sollten zunachst die bestehenden Aufgaben abgearbeitet, ausreichend Fachkrafte
ausgebildet und die Finanzierung gesichert sein. Die Stadte im Hessischen Stadtetag
treibt die Sorge an, dass nicht zuletzt aufgrund des Fachkraftmangels die
Rechtsanspriche nicht umsetzbar sind. Sie stellen in diesem Sinne folgende Forderungen

auf:

=  Samtliche gesetzlichen Vorgaben des Bundes und des Landes, die die kommunale
Selbstverwaltung im Rahmen der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe
.Fruhkindliche Forderung und Kinderbetreuung“ aushohlen oder unmaoglich machen,
mussen auf den Prifstand. Dem Grundsatz der Subsidiaritat ist Vorrang zu geben.

= Bund und Lander sind aufgefordert, endlich die Erzieherausbildung grundlegend zu
reformieren. Die duale Ausbildung muss flachendeckend eingefliihrt werden. Die
Méoglichkeit, die entsprechende Ausbildung abschlie3en zu kdnnen, ist auf drei Jahre

zu senken. Haupt- und Realschilern muss ebenfalls die Moglichkeit einer verkurzten
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Ausbildung eroffnet werden (PivA), um effektiv Personal gewinnen zu konnen. PivA
muss auch dahingehend reformiert werden, dass sie nicht mehr eine schulische
Ausbildung mit Praxisanteilen ist (das ist sie im Moment), sondern eine vergleichbare
duale Berufsausbildung, wie viele andere es im BBiG geregelt sind. Die
Auszubildenden waren dann Beschaftigte der Trager mit Berufsschultagen. In
diesem Sinne muss das Land aufgefordert werden, eine dauerhafte Finanzierung flr
die Auszubildenden zur Verfigung zu stellen und nicht wie bisher immer zeitlich
befristet Fordermittel.

Die Berufsorientierung ist durch das Kultusressort in den Curricula aller Schulen
endlich zu starken.

Das Verfahren zur Anwerbung auslandischer Fachkrafte und zur Anerkennung
auslandischer Abschlisse ist erheblich und zeithah zu vereinfachen und mit
originaren Haushaltsmitteln von Bund und Landern zu unterstutzen.

Bund und Land werden aufgefordert, die Vorschlage des Hessischen Stadtetages
fur ,Fachkrafte fur Heute und Morgen“ endlich umzusetzen, anstatt erneut mit
Stabstellen und Fachkraftgipfeln die entsprechenden dringend notwendigen
Entscheidungen und MalRhahmen zu verschleppen.

Die unmittelbare padagogische Arbeit mit den Kindern muss endlich wieder im Fokus
stehen. Verwaltungs- und Dokumentationsaufgaben des Betreuungspersonals sind
auf die wesentlichen Erfordernisse zu reduzieren (Entburokratisierung),
beispielsweise durch den flachendeckenden Einsatz von Verwaltungs- und
Hilfskraften

Sprachférderung in Tageseinrichtungen fur Kinder muss ernster genommen werden.
Bund und Land haben sich daran dauerhaft finanziell mit originaren Haushaltsmitteln
zu beteiligen.

Investitions- und Betriebskosten mussen Bund und Land entsprechend ihrer eigenen
Verabredung zur Drittelfinanzierung dauerhaft und auskdmmlich sowie dynamisiert
Ubernehmen. Von den beiden grof3en Kirchen mit ihrer besonderen Rechtsstellung
wird ein dauerhafter und angemessener Kostenbeitrag erwartet.

Das Land muss zeitnah alle Pauschalen im HKJGB angemessen mit origindren
Landesmitteln erhdhen und eine dauerhafte Dynamisierung vorsehen. Das gilt ganz
besonders auch fir die Pauschale zur Arbeit mit Kindern mit Behinderung.
Langfristig sollte die bisherige Forderkulisse mit vielen Einzelprogrammen durch
eine angemessene und auskdmmliche Betriebskostenférderung abgeldst werden.
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= Wenn das Land an einer flachendeckenden Elternbeitragskostenfreiheit festhalten
will, hat es samtliche den Stadten entstehenden Kostenausfalle mit originaren
Landesmitteln auszugleichen. Auszugleichen sind auch die den Stadten bereits
entgangenen Gebuhren flr den Besuch einer Tageseinrichtung fur Kinder.
Festzuhalten bleibt in diesem Zusammenhang namlich, dass die vom Land
Ubernommenen Gebihren einen stetig kleiner werdenden Anteil an den Realkosten
der Kinderbetreuung ausmachen und deshalb dringend nach oben angeglichen

werden mussen.

(Prasidium HStT 05.06.2025 in Russelsheim am Main)

1.

Beschluss:

Prasidium und Hauptausschuss des Hessischen Stadtetages sehen vor dem
Hintergrund der Genese des Rechtsanspruchs im Achten Buch Sozialgesetz fur die
Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung nach wie vor das Land im
System Schule zuvorderst in der Umsetzungspflicht, auch bezlglich der finanziellen
Beteiligung. Sie erwarten daher einen signifikanten Ausbau der Betreuungsplatze sowie
eine starkere Unterstutzung durch entsprechend ausgebildetes Landespersonal und
arbeitsrechtliche Rahmenvorgaben flir das Landespersonal. Dazu gehéren auch die
Qualifizierung und Starkung der Schulleitung insbesondere hinsichtlich ihrer

Koordinationsleistung.

Prasidium und Hauptausschuss des Hessischen Stadtetages sind besorgt, dass nicht
zuletzt aufgrund der unzureichenden Unterstitzung durch das Land Hessen und des
bestehenden Fachkraftemangels die Rechtsanspriche auf Ganztagsbetreuung nicht

flachendeckend in Hessen umsetzbar sind.

Prasidium und Hauptausschuss des Hessischen Stadtetages erwarten vom Land
Hessen, endlich ein Verstandnis und eine Anerkennung fur die enormen Gesamtkosten:
Investitions- und Betriebskosten. Sie sind verwundert, dass das Land Hessen einen
Mehrbedarf in Abrede stellt, wahrend andere Bundeslander ihre Kommunen erheblich

mit eigenen Mitteln unterstutzen.



-8-

. Prasidium und Hauptausschuss des Hessischen Stadtetages erwarten eine
auskdémmliche Finanzierung der Investitionskosten auch Uber das Jahr 2030 hinaus.

Verfahren und Abwicklung der zukinftigen Forderrichtlinien sollten vereinfacht werden.

. Prasidium und Hauptausschuss des Hessischen Stadtetages erwarten zur Umsetzung
des Konnexitatsprinzips eine dauerhafte und auskdmmliche Finanzierung samtlicher
laufender Betriebskosten. Der Hessische Stadtetag zieht anderenfalls eine

Klageerhebung in Betracht.

. Prasidium und Hauptausschuss des Hessischen Stadtetag stellen fest, dass die VN-
Behindertenrechtskonvention zwingend in ihrer Umsetzung in den nationalen Gesetzen,
insbesondere auch im Hessischen Schulgesetz zu beachten ist. Sie weisen deshalb
ausdrucklich darauf hin, dass die besonderen Bedarfe von Kindern mit Behinderungen
an Regelschulen und an Forderschulen vom Land in den Blick genommen werden

mussen (Planung, Ausbildung, Beziehungskontinuitat, fachliche Expertise).

. Prasidium und Hauptausschuss des Hessischen Stadtetages sehen samtliche Angebote
im Ganztag als schulische Veranstaltung. Demzufolge ist in keinem Fall von einem
Erfordernis einer Betriebserlaubnis gemal der §§ 45 ff. SGB VIl auszugehen. Unter
anderem ist § 15 HSchulG entsprechend klarstellend anzupassen. Die bisherigen,
kommunalen Angebote des Schultrédgers vor Ort in den Grundschulen mussen als

,rechtsanspruchserfillend’ anerkannt werden.

. Prasidium und Hauptausschuss des Hessischen Stadtetages fordern das Land Hessen
wiederholt auf, den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Hessischen Schulgesetz

Zu verankern.

. Prasidium und Hauptausschuss des Hessischen Stadtetages erwarten vom Land
Hessen eine verbindliche und uberfallige Aussage zur Beteiligung der Schulen an den
Ferienbetreuungen, auch an Forderschulen. Prasidium und Hauptausschuss des
Hessischen Stadtetages fordern das Land auf, die Ferienbetreuung nicht losgeldst vom
Regelbetrieb zu betrachten. Eine Notbetreuung lehnen die Stadte ab. Prasidium und
Hauptausschuss des Hessischen Stadtetages konnen sich eine Fassung des § 25e
HKJGB-E wie folgt vorstellen:



§ 25e HKJGB-E
Anspruch auf Forderung in Tageseinrichtungen fiir Kinder

im Grundschulalter

Wahrend der Ferienzeiten nach § 69 Abs. 2 Satz 3 des Hessischen Schulgesetzes in der
Fassung vom 17. Dezember 2022 in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Marz 2023
(GVBI. S. 234), geandert durch Gesetz vom 3. Marz 2025 (GVBI. 2025 Nr. 16), kdnnen
Einrichtungen nach § 24 Abs. 4 Satz 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch im Umfang

von bis zu 30 Tagen im Jahr (ohne Notbetreuung) geschlossen werden.

Das Bundesrecht ist entsprechend anzupassen.

10.Prasidium und Hauptausschuss des Hessischen Stadtetages fordern die Beteiligung
des Landes an den Kosten der Schulerbeférderung, die aufgrund der durch den
Rechtsanspruch begrindeten Ganztags- und Ferienangebote entstehen.

(Prasidium HStT 18.09.2025 in Marburg)

Fiar Ruckfragen stehen wir gerne zur Verfugung.

Der Unterzeichner nimmt an der 6ffentlichen Anhérung des Arbeits- und Sozialpolitischen

Ausschusses des Hessischen Landtags am 29. Oktober 2025 teil.

Mit freundlichen GrifRen

i

Stephan Gieseler
Direktor
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Gesetzentwurf Fraktion der Freien Demokraten: Gesetz zur Forderung der friih-
kindlichen Bildung und Sprachforderung in Kindertageseinrichtungen — Drucks.
21/2391; Gesetzentwurf Fraktion der AfD: Gesetz zur Sprachforderung in Kinder-
tageseinrichtungen — Drucks. 21/2665

lhr Schreiben vom 23.09.2025

Stellungnahme des Hessischen Landkreistages

Sehr geehrte Frau Bachle-Scholz,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns fur die mit Schreiben vom 23. September 2025 erfolgte Einladung
zur 6ffentlichen mundlichen Anhdrung des Arbeits- und Sozialpolitischen Ausschusses
des Hessischen Landtags am 29. Oktober 2025 sowie der Ubermittlung der oben ge-
nannten Gesetzentwurfe und der damit einhergehenden Madglichkeit zur Stellung-
nahme.

Die nachfolgenden Ausflihrungen basieren weitgehend auf der uns aus den Jugend-
amtern der hessischen Landkreise zugegangenen Riuckmeldungen und stellen daher
keine abschlieRende, in unseren Gremien beratene Verbandsmeinung dar.

Beide Gesetzentwirfe beschreiben zutreffend die Ausgangssituation in Hessen und
den daraus resultierenden dringenden Handlungsbedarf im Hinblick auf eine landes-
weit einheitliche, vom Land zu finanzierende Losung zur kunftigen Ausgestaltung der
Sprachférderung an hessischen Kitas.

Ungeachtet der jeweiligen Ansatze im Detail, auf die wir separat eingehen, treffen wir
folgende grundsatzliche Feststellungen:

e Eine landesweite einheitliche Ausgestaltung sowohl des Sprachscreenings als
auch der Sprachférderung an hessischen Kitas ist bereits lange tberfallig und zeit-
nah umzusetzen.



e Die Finanzierung muss ausschlieBlich aus originaren Landesmitteln erfolgen. Un-
abhangig vom jeweiligen programmatischen Ansatz und der entsprechenden Be-
rechnung der entstehenden Kosten ist abzusehen, dass der monetare Aufwand
erheblich sein wird. Dies impliziert die Herausforderung einer zeitnahen Verab-
schiedung entsprechender gesetzlicher Regelungen versus haushalterischer
Grenzen, die jedoch nicht zu Lasten der Kinder mit Férderbedarf gehen darf. Bei
einer sukzessiven EinfUhrung muss daher von einem Uberschaubaren Zeitraum, z.
B. von drei Jahren, ausgegangen werden.

e Ein solches Zeitfenster wirde zudem die Situation auf dem Fachkraftmarkt etwas
entscharfen, da nicht davon auszugehen ist, die erforderlichen Fachkrafte zu einem
fixen Stichtag rekrutieren zu kdnnen.

e Eine landesweite Einfuhrung bedeutet nicht zugleich zwingend, dass jede Kita
uberhaupt einen Bedarf an zusatzlichen SprachférdermalRnahmen hat und ent-
sprechend geférdert werden musste. Vielmehr gilt es, Parameter zu finden, die eine
Forderfahigkeit auslosen. Der Ansatz, eine Quote an Kindern festzulegen, in deren
elterlichem Haushalt nicht Deutsch gesprochen wird, erscheint daher ein mogliches
geeignetes Mittel zu sein. Inwiefern alternative Voraussetzungen in Betracht kom-
men, bedarf weiterer Uberlegungen. Denkbar ware z. B. ein verpflichtendes
Sprachscreening, in dessen kitabezogener Abhangigkeit des Ergebnisses (Quote
von x Kindern, die einer Sprachférderung bedtrfen) eine Férderung maoglich ware.
Im Ergebnis muss immer eine praktikable und verwaltungsarme Fordersystematik
stehen.

Gesetzentwurf Fraktion der Freien Demokraten: Gesetz zur Forderung der friih-
kindlichen Bildung und Sprachforderung in Kindertageseinrichtungen — Drucks.
21/2391

Das bereits modellhaft bestehende und etablierte Programm Sprach-Kitas bietet eine
gute Grundlage, um die Sprachférderung in hessischen Kindertageseinrichtungen zu
starken. Mit der flachendeckenden Implementierung von Sprachférdermal3nahmen -
orientiert am Landesprogramm Sprach-Kitas, erganzt durch ein verbindliches Sprach-
screening - werden alle Kinder mit entsprechenden Bedarfen erreicht. Das KISS-
Sprachscreening allein hingegen zielt nur darauf ab, die Sprachentwicklung zu tber-
prufen. Bei festgestelltem sprachpadagogischen Forderbedarf hingegen muss bislang
eine therapeutische Unterstitzung aul3erhalb der Kita erfolgen. Herausfordernd ist die
Umsetzung dahingehend, dass eine deutlich hdhere Anzahl an Fachkraften und qua-
lifiziertem padagogischen Personal mit spezifischer Fortbildung zur Sprachférderung
bendtigt wird. Der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan geht zwar bereits auf die
Bedeutung von sprachlicher Bildung in Kitas ein, sieht jedoch bislang kein zusatzliches
Personal hierflr vor.

Unklar bleibt der Gesetzentwurf bei folgendem Aspekt: Wahrend unter ,B. Lésung”
davon ausgegangen wird, dass Kinder mit unzureichenden Deutschkenntnissen ver-
pflichtet werden, eine Kita mit gezielter Deutschférderung zu besuchen, bis die fur den
Schulstart erforderlichen Mindeststandards erreicht sind, enthalt der vorgesehene Ge-
setzestext keine analoge Regelung. Sollte tatsachlich ein Kita-Wechsel intendiert sein,
lehnen wir diesen Vorschlag ausdrucklich ab. Mit der Rahmenvereinbarung Vereinba-
rung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis



Schuleintritt in Tageseinrichtungen fur Kinder haben wir in Hessen bereits vor Jahr-
zehnten eine Abkehr von ,Sonderkindergarten® hinzu einer inklusiven Erziehung und
Betreuung aller Kinder in allen Kitas erreicht. Gerade auch die hier in Rede stehenden
Kinder im Vorschulalter profitieren von stabilen Bindungen und verlasslichen Bezie-
hungen zu vertrauten Fachkraften. Ein Wechsel wirde diese Bindungen unterbrechen
bzw. beenden und kdnnte emotionale Verunsicherung und eine Stigmatisierung her-
vorrufen. Sprachentwicklung gelingt besonders wirksam in einem vertrauensvollen,
kontinuierlichen Beziehungsumfeld, in dem alltagsintegrierte sprachliche Anregungen
erfolgen.

Zu den Kostenfolgen wird im Gesetzentwurf ein Gesamtvolumen in Héhe von ca. 123
Millionen Euro pro Jahr fir eine flachendeckende Einfihrung von Sprach-Kitas bezif-
fert. Dieser Betrag liel3e sich jedoch um einiges reduzieren, wenn nicht nach dem
Giel3kannenprinzip, sondern bedarfsbezogen (s. o0.) geférdert wird. Eine dauerhafte
sukzessive Veranschlagung im Landeshaushalt begrif3en wir grundsatzlich ausdrick-
lich.

Gesetzentwurf Fraktion der AfD: Gesetz zur Forderung der friuhkindlichen Bil-
dung und Sprachféorderung in Kindertageseinrichtungen — Drucks. 21/2665

Der Entwurf sieht das Recht auf frihkindliche Bildung vor, fokussiert jedoch deutlich
die qualitativ hochwertige, alltagsintegrierte Sprachférderung. Hierzu sind zweckge-
bundene Zuschusse von Fort- und Weiterbildungen sowie die pauschale Finanzierung
zusatzlicher Sprachforderkrafte durch das Land vorgesehen. Im Rahmen der Elternar-
beit bezieht sich der Entwurf auf die verpflichtende Einbeziehung der Erziehungsbe-
rechtigten als Sprachvorbilder im Gesamtkonzept. Dies steht und fallt mit den sprach-
lichen Kompetenzen der Eltern. Mit fehlenden oder geringen Deutschkenntnissen kann
die Einbindung im elterlichen Haushalt nicht greifen. Diesbezuglich kann eine Kinder-
tageseinrichtung den individuellen Sprachférderbedarf gesamter Familien nicht zu-
satzlich abdecken.

Die vorgesehene jahrliche verpflichtende Sprachstanderhebung kann zur Qualitatssi-
cherung beitragen, allerdings fehlt dem Gesetzentwurf eine klare Verknipfung zwi-
schen Diagnostik und individueller Férderung. Hier besteht die Gefahr, dass Testver-
fahren zum Selbstzweck werden und zusatzliche Blrokratie erzeugen, ohne die tat-
sachliche padagogische Praxis zu verbessern. Der momentan vorherrschende Fach-
kraftemangel und die aus dem Gesetzentwurf resultierende Spezialisierung von Fach-
kraften wird die angespannte Personalsituation weiter verscharfen. Darin besteht die
bereits 0. a. Herausforderung.

Der Entwurf sieht vor, dass die Einrichtungen bestimmte MaRnahmen (Fortbildungen,
Personalerweiterung, Sprachscreening etc.) einleiten missen, behalt sich jedoch vor,
durch die Erganzungen in § 34 HKJGB jederzeit die rechtlichen Grundlagen zu andern.
Eine solche Regelung beinhaltet zu viele Unwagbarkeiten flr Planung und Flhrung
von Einrichtungen und wird daher abgelehnt.

Im Gesetzentwurf wird zu den Kostenfolgen ein Gesamtvolumen von mind. 30 Millio-
nen Euro beziffert. Unklar bleibt dieser bzgl. der Entstehung des Gesamtvolumens.



Wir bitten einstweilen um Kenntnisnahme der vorgetragenen Anderungsbedarfe. Er-
ganzend werden wir uns im Rahmen der mundlichen Anhorung aufern.

Zum Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Anderung des Hessischen Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzbuches haben wir uns bereits mit Stellungnahme vom 19. August
schriftlich geaufRert und werden bei Bedarf mundlich darauf eingehen.

Mit freundlichen GriRen

' Py L

Lutz Buchner
Referent



	Ausschussvorlage ASA 21-4-T4.pdf
	öffentlich vom 21.10.2025

	22. LandesFrauenRat Hessen
	Stellungnahme zu Gesetzentwurf Drucks. 21/2391
	Stellungnahme zu Gesetzentwurf Drucks. 21/2612

	23. Hessischer Städtetag - Ergänzung
	24. Hessischer Landkreistag - Ergänzung

